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Für Mitbestimmung und Gestaltung



LEIHARBEITSKRÄFTE
sind wahlberechtigt bei den 
Betriebsratswahlen – wenn 
sie länger als drei Monate 
in ihrem Einsatzbetrieb 
arbeiten. 

79 / 30
Die durchschnittliche betriebliche Wahlbetei-
ligung lag bei den letzten Betriebsratswahlen 
(2014) bei 79 Prozent. 30 Prozent der gewähl-
ten Betriebsratsmitglieder waren Frauen.

um so viel steigt die Produktivität in 
Unternehmen (mit bisher geringer Pro-
duktivität), nachdem dort ein Betriebsrat 
gegründet wurde.
Hans-Böckler-Stiftung 2015

23 %

MITBESTIMMTE BETRIEBE
investieren mehr in Weiterbildung und sind innovativer als 
Firmen ohne Betriebsrat. 
Ergebnisse einer Befragung von etwa 350 privaten Industrie- und 
Dienstleistungsbetrieben mit mehr als 50 Mitarbeitern

FLEXIBEL UND MOTIVIERTER
... sind die Belegschaften in Betrieben mit Arbeitnehmervertretungen. 

Die sorgen dafür, dass Unternehmen auf Auftragsschwankungen besser 
reagieren können, ohne erfahrenes Personal entlassen zu müssen.

Ergebnis einer Studie in Großbritannien, Irland und Polen nach Umsetzung der 
neuen EU-Richtlinie zur Unterrichtung und Anhörung von Arbeitnehmern



Ab fünf Beschäftigten im Betrieb wird 
eine Interessenvertretung gewählt. 
Das schreibt das Betriebsverfassungs-
gesetz vor. Betriebsratswahlen finden 
alle vier Jahre statt: 2018, 2022, 2026 ...

Mit ihrer Beteiligung an der Wahl neh-
men Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer Einfluss auf ihre Arbeitsbedin-
gungen. Sie wählen ihren Betriebsrat, 
der ihre Interessen gegenüber dem 
Arbeitgeber vertritt. Und das ge-

schieht in der Regel sehr erfolgreich: 
In Betrieben mit Betriebsrat werden 
nachweislich höhere Löhne und Gehäl-
ter gezahlt. Außerdem werden dort 
mehr Auszubildende eingestellt und 
die Arbeitsplätze sind sicherer.  

Wissen, was läuft
Betriebsräte haben ihre Ohren nah 
an der Belegschaft. Sie wissen um 
die Probleme ihrer Kolleginnen und 
Kollegen und tragen deren Kritik oder 

Betriebsrat wählen und mitbestimmen 
Betriebsräte entscheiden mit im Betrieb – zum Nutzen der Belegschaft. 

Mit einem Betriebsrat steigt die 
Produktivität um ...

Quelle: Müller 2015 | Hans-Böckler-Stiftung 2015
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in Betrieben mit …



Forderungen an die Geschäftsführung 
heran. Sie helfen bei individuellen 
Problemen von Arbeitnehmerinnen 
oder Arbeitnehmern und sorgen für 
Entgeltgerechtigkeit. 

Nach dem Betriebsverfassungsgesetz 
haben Betriebsräte starke Rechte: Sie 
können in allen sozialen Angelegen-
heiten mitbestimmen und müssen vom 
Arbeitgeber über die wirtschaftliche 
Situation des Unternehmens infor-

miert werden. Dadurch hören sie eher 
„das Gras wachsen“ und können bei 
Problemen rechtzeitig Maßnahmen zur 
Beschäftigungssicherung ergreifen.

Das ist der Job von Betriebsräten:
•  dafür sorgen, dass im Betrieb alle 

gerecht behandelt werden
•  darauf achten, dass im Betrieb die 

Tarifverträge eingehalten werden
•  sich um Parkplatzregelungen oder 

gesundes Kantinenessen kümmern

•  mitreden bei Einstellungen, 
Kündigungen, Versetzungen oder 
Eingruppierungen

•  Geschäftsbilanzen einsehen und 
Beschäftigung sichern

• Arbeitnehmerdatenschutz regeln
•  Schichtpläne mitgestalten
•  bei Arbeitsplatzgestaltung und 

Arbeitsabläufen mitentscheiden
•  Überstunden genehmigen
•  die ständige dienstliche Erreichbar-

keit verhindern



Starke Interessenvertetung 
Die EVG unterstützt Betriebsräte bei ihrer Arbeit.

Nur mit einer starken Interessenver-
tretung vor Ort kann Arbeit sinnvoll 
gestaltet werden. Mit jungen und mit 
lebenserfahrenen Kandidatinnen und 
Kandidaten aus möglichst allen Kultur-
kreisen, die bei den Eisenbahnen und 
Busbetrieben zu finden sind. 
Das sind für uns starke Interessenver-
treter, die sich vor Ort erfolgreich für 
die Belange ihrer Kolleginnen und Kol-
legen einsetzen – mit Unterstützung 
ihrer EVG.

•  EVG – die starke und durchsetzungs-
mächtige Interessenvertretung für 
alle Eisenbahnen und Busbetriebe

•  Wir streiten für 
Lösungen, die nah an 
den Interessen der 
Menschen entwickelt 
werden

•  Gleichmacherei war gestern! 
EVG-Betriebsräte: individuelle  
Lösungen für individuelle  
Bedürfnisse durchsetzen



Die EVG, das ist die starke Vertretung 
der Interessen von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern im Bereich der Eisen-
bahnen sowie der dazugehörigen Bus-
betriebe. Unsere Betriebsräte sind nah 
an den Beschäftigten und stehen für 
eine moderne Form der betrieblichen 
Interessenvertretung. Mehr und mehr 
rücken wir von pauschalen Vereinba-
rungen ab, die den individuellen Wün-
schen der Beschäftigten nicht gerecht 
werden können. Wir wollen Lösungen, 

die auf die betriebliche Realität zuge-
schnitten sind. Und die so den Wün-
schen der Kolleginnen und Kollegen 
vor Ort viel besser entsprechen als eine 
ganz allgemeine Regelung, die häufig 
nur für Frust und Ärger sorgt.

Wählen und mitbestimmen
Eine hohe Wahlbeteiligung bei der  
Betriebsratswahl ist ein starker Rück-
halt für den Betriebsrat. Viele Beispiele 
zeigen: Die Kooperationsbereitschaft 

des Arbeitgebers steigt, wenn er weiß, 
dass die Beschäftigten hinter ihrem 
Betriebsrat stehen. 
www.evg-online.org
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Wir haben es selbst in der Hand! 
Eine hohe Wahlbeteiligung ist ein deutliches Signal der Belegschaft.


